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men umfasst.119 Es liegt damit eine Verletzung der aus § 241
Abs. 2 BGB folgenden vertraglichen Nebenpflicht vor, die
gemäß § 280 Abs. 1 BGB zu einem Schadensersatzanspruch
führen kann.

Nach § 280 Abs. 1 S. 2 BGB wird vermutet, dass die russi-
sche Partei die Pflichtverletzung zu vertreten hat.

Der Umfang des Schadensersatzes kann nach §§ 249ff.
BGB alle durch das rechtswidrig eingeleitete ausländische
Verfahren kausal entstandenen Kosten einschließlich etwai-
ger Strafzahlungen umfassen.120

Insgesamt ermöglichen die genannten Schadensersatzan-
sprüche Unternehmen, die durch die Erwirkung der Anti-Ar-
bitration Injunctions erlittenen Nachteile abzufedern. Einen
großen Vorteil stellt dabei die Möglichkeit der Rückforde-
rung der Prozesskosten und etwaiger Geldstrafen dar. Der
europarechtliche Schadensersatzanspruch stärkt zudem die
Rechtsstellung des europäischen Unternehmens über die
Grenzen Deutschlands hinaus und unterstreicht das Schutz-
schild, mit welchen sich die Europäische Union auf interna-
tionaler Ebene vor ihre Unternehmen stellt.

IV. Fazit

Die Untersuchung verdeutlicht, dass Anti-Arbitration Injunc-
tions russischer Gerichte Unternehmen erheblich in ihrer
Rechtsverfolgung beeinträchtigen können – insbesondere
dann, wenn diese Maßnahmen auf Grundlage politisch moti-
vierter oder rechtsstaatlich fragwürdiger Verfahren erlassen
werden.Trotz derTatsache, dass solchen russischenEntschei-
dungen in Deutschland und der EU keine rechtliche Wirkung
zukommt, besteht durch mögliche Drittstaatenvollstreckun-
gen ein fortbestehendeserheblicheswirtschaftlichesRisiko.

Das deutsche Recht stellt hierfür mit § 826 BGB i.V.m.
§ 1004 Abs. 1 S. 2 BGB analog ein wirksames – wenn auch
bislang zurückhaltend angewandtes – Schutzinstrument be-
reit. Gerade in Konstellationen, in denen die Durchsetzung
rechtsstaatlich zweifelhafter russischer Anordnungen droht,
ist diese Anspruchsgrundlage geeignet, betroffene Parteien
im Wege der einstweiligen Verfügung effektiv zu schützen.
Ergänzend können Feststellungsklagen nach § 1032 Abs. 2

ZPO sowie Schadensersatzansprüche herangezogen werden,
um langfristige finanzielle Schäden abzufedern.

Vor diesem Hintergrund erscheint es erforderlich, dass deut-
sche Gerichte künftig sensibler auf solche Fälle reagieren und
ihre bisherige Zurückhaltung überdenken. Die gezielte Nut-
zung der vorhandenen rechtlichen Möglichkeiten könnte
maßgeblich dazu beitragen, die Durchsetzungskraft von
Schiedsvereinbarungen zu sichern und den Schutz betroffe-
ner Unternehmen im internationalen Rechtsverkehr zu stär-
ken.
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Familien-, erb- und steuerrechtliche Hürden
der Mobilität der internationalen Unternehmer-
familie – Teil I

Betrachtet man die Internationalisierung von Fami-
lienunternehmen, so wird häufig der Blickwinkel auf
die Folgen für das Unternehmen selbst beschränkt.
Mit ihr verbunden sind zugleich aber komplexe
rechtliche und steuerliche Herausforderungen für die
Unternehmerfamilie im privaten Bereich. Dieser
Beitrag greift einige dieser Themen auf.

I. Einführung

Globalisierung und Europäisierung haben über Jahrzehnte
viele Bereiche unseres Lebens geprägt. In diesem Kontext
hat Deutschland eine herausragende Rolle eingenommen.
Als stärkste Volkswirtschaft Europas und als ein zentraler
Akteur auf der globalen Bühne war und ist Deutschland ein

119 Veith, SchiedsVZ 2025, 16, 19 plädiert für „einen gerichtlich durch-
setzbaren Unterlassungsanspruch in der Schiedsabrede“.

120 Grundsätzlich wird eine Ersatzfähigkeit in voller Höhe vertreten, siehe
Peiffer/Weiler, RIW 2020, 641, 648.
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Treiber und Gewinner der Internationalisierung von Wirt-
schaft und Gesellschaft.

Diese starke Position Deutschlands ist nicht zuletzt auf die
internationale Präsenz unserer Familienunternehmen zu-
rückzuführen. Es gibt heute kein größeres deutsches Fami-
lienunternehmen mehr, das nicht aufs Engste mit dem Aus-
land verwoben ist. Solche größeren Familienunternehmen
sind eine tragende Säule unserer Wirtschaft. Sie tragen maß-
geblich zur Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft
bei. Sie stehen für Innovation, Kontinuität und soziale Ver-
antwortung. Ihre hohe Flexibilität und auch die Internationa-
lisierung des Gesellschafterkreises ermöglicht es ihnen, sich
schnell an globale Veränderungen anzupassen.

Beschäftigt man sich tiefer mit dem Kern von Familienun-
ternehmen, so stößt man bei ihnen auf drei Dimensionen
oder soziologisch ausgedrückt, drei Systeme, nämlich das
System Familie, das System Eigentum und das System Un-
ternehmen. Auf allen diesen Ebenen, in allen diesen Sys-
temen, fand und findet Globalisierung in einem immer stär-
keren Ausmaß statt. Ein Beispiel aus der Praxis veranschau-
licht dies:

Ein deutscher Unternehmer mit privatem Wohnsitz und Fir-
mensitz seines Stammhauses auf der deutschen Seite des Bo-
densees und einem Zweitwohnsitz am Arlberg in Österreich
möchte seine österreichische Verlobte in der Schweiz heira-
ten und dann den ehelichen Wohnsitz in die Schweiz ver-
legen. Nach Eheschließung möchte er schließlich den öster-
reichischen, volljährigen Sohn seiner frisch angetrauten
Ehefrau adoptieren und diesen zu seinem Unternehmens-
nachfolger aufbauen. Dazu soll der Sohn zunächst in einer
Tochtergesellschaft in Italien als dortiger Geschäftsführer
seine Erfahrungen vertiefen.

Das Beispiel zeigt deutlich, dass nicht nur das Eigentum am
Unternehmen und dessen Führung sondern vor allem auch
die sich internationalisierende Unternehmerfamilie selbst
vielfältige Berührungspunkte mit unterschiedlichen Län-
dern hat und damit zugleich zivilrechtliche und steuerrecht-
liche Anknüpfungspunkte für zahlreiche Rechtsordnungen
begründet. Im Beispiel sind dies neben Deutschland die
Schweiz, Österreich und Italien. Die unterschiedlichen
Rechtsordnungen erhöhen dabei nicht nur die Komplexität
der Verhältnisse in allen drei vorgenannten Systemen, son-
dern führen auch zu faktischen Hindernissen in der persönli-
chen Mobilität von Mitgliedern der Unternehmerfamilie.
Dies steht bisweilen im Konflikt mit dem – jedenfalls inner-
halb der Europäischen Union bestehenden – Grundsatz der
Freizügigkeit.

Dieser Beitrag fasst dazu in Teil II. die infolge der Interna-
tionalisierung auf Ebene der Unternehmerfamilie bestehen-
den rechtlichen Herausforderungen zusammen und zeigt
auf, welche Regelungen auf Grundlage der europäischen
Verträge getroffen wurden, die (auch) auf den Gedanken der
Freizügigkeit einzahlen. Teil III., in RIW-Heft 8/2025, be-
fasst sich mit den steuerlichen Herausforderungen einer sich
internationalisierenden Unternehmerfamilie. Als Paradebei-
spiel einer faktischen Beschränkung der Freizügigkeit wird
die so genannte Wegzugsteuer betrachtet. Anders als im Pri-
vatrecht agiert der Europäische Gesetzgeber hier deutlich
zurückhaltender. Daher ist es Anspruch dieses Beitrags,
Denkanstöße zu liefern, die die Freizügigkeit der Unterneh-
merfamilie auch in diesem Bereich stärken, ohne die Inte-
ressen der betroffenen Mitgliedstaaten zu konterkarieren.

II. Die Rolle der Europäischen Union zur
Bewältigung zivilrechtlicher Heraus-
forderungen bei der Internationalisierung
einer Unternehmerfamilie

Die bereits bei einer rein nationalen Unternehmerfamilie be-
stehende rechtliche Komplexität der Organisation des Ver-
hältnisses von Unternehmen zu Familie wird durch deren In-
ternationalisierung nochmals deutlich erhöht. Die Vielzahl
der die Unternehmerfamilie selbst und die Organisation des
Verhältnisses der Familie zum Unternehmen zu treffenden
rechtlichen Fragestellungen führt bereits bei rein nationalen
Sachverhalten zu hohem Planungsbedarf. Im internationalen
Umfeld vervielfachen sich die Anforderungen mit jeder zu-
sätzlich eingebundenen Rechtsordnung.

1. Herausforderungen im Bereich des Erb- und
Familienrechts

Heiratet etwa ein deutscher Unternehmer eine ausländische
Staatsangehörige, leben Ehegatten im Ausland oder stirbt
ein Unternehmer im Ausland, so stellen sich unter anderem
komplexe Fragen im Bereich des Erb- und Familienrechts.
Gleiches gilt, wenn sich Ehegatten scheiden lassen wollen
oder wenn ein deutscher Gesellschafter im Ausland ein Tes-
tament in einer Form errichtet, die nicht der deutschen Testa-
mentsform entspricht. All dies trifft im Wesentlichen auch
Nichtunternehmer, bei unternehmensverbundenen Ehen
kommen jedoch die gravierenden (unmittelbaren und mittel-
baren) Auswirkungen auf das Familienunternehmen hinzu.

Die soeben erwähnten Lebenssachverhalte tangieren zu-
nächst „rein individuelle“ Rechtsgeschäfte der Familienge-
sellschafterwieTestamente, EheverträgeoderPflichtteilsver-
zichtsverträge. Gesellschafter von Familienunternehmen
werden allerdings auch im Gesellschaftsvertrag regelmäßig
zu bestimmtem rechtsgeschäftlichem Verhalten gezwungen.
Etwa dazu, durch ehevertragliche und erbrechtliche Regelun-
gen sicherzustellen, dass Gesellschaftsanteile an Familienun-
ternehmen auf Dauer in Familienhand verbleiben und dass bei
der Berechnung von zivilrechtlichen Ausgleichsansprüchen
(etwa einem Zugewinnausgleich im Scheidungsfall oder ei-
nem Pflichtteilsanspruch im Todesfall) keine (mittelbaren)
wirtschaftlichen Folgenaus derBeteiligungam Unternehmen
zu dessen Lasten begründet werden. Solche gesellschaftsver-
traglichen Regeln dienen dem Zweck, den Bestand des Unter-
nehmensalsFamilienunternehmenzu sichern.

Die Komplexität solcher „privater Rechtsgeschäfte“ an der
Grenzlinie zwischen Familie und Unternehmen wird bei
Auslandsbezügen dadurch potenziert, dass unterschiedliche
Rechtsordnungen beachtet werden müssen. Um beispiels-
weise den Anforderungen eines (deutschen) Gesellschafts-
vertrags bei der Umsetzung von Gesellschafterpflichten zu
genügen, müssen Familiengesellschafter mit Auslandsbezug
zunächst Klarheit darüber haben, nach dem Recht welchen
Staates sich ihre persönlichen Verträge überhaupt richten.
Das jeweilige nationale materielle Erb- und Familienrecht
(sog. Sachrecht) unterscheidet sich zwischen den National-
staaten erheblich.

Dies gilt im Bereich des materiellen Erbrechts etwa beispiel-
haft für die für Familiengesellschafter bedeutenden nachste-
henden Sachfragen:1
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1 Vgl. auch Wiedemann/Reinhart, Die internationale Unternehmerfamilie
(2021), S. 33.
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– Wie ist die gesetzliche Erbfolge im betreffenden Land
ausgestaltet?

– Kann die Erbfolge im betreffenden Land durch eine letzt-
willige Verfügung von Todes wegen (ganz oder teilweise)
beeinflusst werden?

– Sind Erbverträge zulässig?
– In welchem Verhältnis stehen im betreffenden Land meh-

rere Erben zueinander und in welchem Verhältnis stehen
sie zu einem möglichen „Nachlassverwalter“?

– Gibt es im betreffenden Land ein Pflichtteilsrecht oder ein
vergleichbares Recht und kann auf dieses Recht verzichtet
werden?

– Wie wirkt sich ein Umzug ins Ausland auf die zuvor in
Deutschland getroffenen letztwilligen Verfügungen aus?

Auch im Bereich des materiellen Familienrechts fallen die
Antworten auf die folgenden, für Unternehmerfamilien
wichtigen beispielhaften Fragen in den einzelnen betroffe-
nen Ländern sehr unterschiedlich aus:

– Wird zwischen Ehegatten gemeinschaftliches Vermögen
gebildet oder bleibt es bei einer Vermögenstrennung?

– Wie verhält sich der Vermögensausgleich im Falle der
Scheidung oder des Todes eines Ehegatten?

– Kann auf etwaige (nacheheliche) Unterhaltsansprüche
verzichtet werden?

– Wie wirkt sich ein Umzug ins Ausland auf die zuvor in
Deutschland abgeschlossenen familienrechtlichen Verträ-
ge aus?

Wäre das politisch anzustrebende Ziel, die vorstehenden
Fragen einheitlich, also unabhängig vom betreffenden Land,
zu beantworten, so müsste das materielle Sachrecht der (be-
troffenen) Staaten vereinheitlicht werden. Dies ist aber poli-
tisch und gesellschaftlich weder gewollt noch durchsetzbar.
Stattdessen sollte aber zwischen den Staaten Einigkeit da-
rüber bestehen, welches materielle Sachrecht bei grenzüber-
schreitenden Sachverhalten im Einzelfall zur Anwendung
gelangt. Diese dem Sachrecht vorgelagerte Frage des Inter-
nationalen Kollisionsrechts wird flankiert von der prozes-
sualen Frage, welches Gericht welchen Staates aus dem
Kreis der betreffenden Länder im Falle eines Rechtsstreits
über das anwendbare Recht und sodann über die materielle
Rechtsfrage entscheidet (Internationales Zivilverfahrens-
recht).

Die Antworten auf vorstehende Fragen sind für Unterneh-
merfamilien schon deshalb von gesteigerter Bedeutung, weil
die Familiengesellschafter nur dadurch Sicherheit darüber
erlangen, nach welchem Recht sie ihre privaten Verträge
und ihr Verhältnis zum Unternehmen ausrichten müssen und
wer im Falle eines Streits darüber endgültig entscheidet.
Bestenfalls können Familiengesellschafter (vertraglich)
selbst das anwendbare Recht wählen (Rechtswahlklausel)
und das international zuständige Gericht bestimmen (Ge-
richtsstandsklausel).

2. Schnittstellen des Privatrechts zu den
Bestimmungen des Europäischen Binnenmarktes

Ein wesentlicher Faktor für das volkswirtschaftliche Wachs-
tum Deutschlands der letzten Jahrzehnte lag im Ausbau des
europäischen Binnenmarktes. Durch dessen Harmonisie-
rung wurden einheitliche Standards gesetzt und durch die
Durchsetzung der Grundfreiheiten wurden und werden
grenzüberschreitende Hürden reduziert. Und doch gilt noch
immer, was schon 2012 von der Europäischen Kommission

in der Binnenmarktakte II festgehalten wurde:2 „Die Ent-
wicklung des Binnenmarkts ist ein kontinuierlicher Pro-
zess.“ Insofern wundert es nicht, dass in den Europäischen
Verträgen weiterhin die „Errichtung des Binnenmarkts“ als
Zielbestimmung festgeschrieben ist.3

Zugleich behindert eine grenzüberschreitende Rechtsunsi-
cherheit (auch) im Zivilrecht faktisch die Mobilität von Fa-
miliengesellschaftern und sie widerstrebt dem Gedanken
der in den Europäischen Verträgen festgehaltenen Freizü-
gigkeit. Die Problematik und die bestehenden europäischen
Lösungsansätze werden nachfolgend für das Erbrecht (a))
und das Familienrecht (b)) dargestellt.

a) Erbrecht

Die Nachfolge in die Eigentümer- bzw. Gesellschafterstel-
lung in Familienunternehmen bedarf präziser Regelungen.
Hierzu haben viele Unternehmerfamilien klare „Spielregeln“
vereinbart. Die große Mehrzahl der Gesellschaftsverträge
von Familienunternehmen sieht etwa vor, dass Gesellschafts-
anteile von Todes wegen nur an Abkömmlinge, nicht aber an
Ehegatten oder Dritte übertragen werden dürfen. Zum klassi-
schen Inhalt von Gesellschaftsverträgen deutscher Familien-
unternehmen gehört ferner, dass ein Gesellschafter mit sei-
nem Ehegatten eine Vereinbarung zur Begrenzung oder zum
Ausschluss des Pflichtteilsanspruchs imTodesfall des Gesell-
schafters zumindest insoweit abzuschließen hat, als der Wert
der Unternehmensanteile ansonsten in die Pflichtteilsberech-
nung einfließen würde. Solche Inhalte des Gesellschaftsver-
trags müssen erbrechtlich (auch „international“) umgesetzt
werden. Üblicherweise ist dieses Pflichtprogramm im (deut-
schen) Gesellschaftsvertrag rechtstechnisch auf das deutsche
Recht zugeschnitten. Es lässt sich nicht ohne Weiteres auf das
teilweise ganz erheblich abweichende materielle Erbrecht an-
dererStaatenübertragen.4

aa) Beispielhafte Auszüge aus dem nationalen Sachrecht

Dies zeigt sich beispielhaft am gesetzlichen Erbrecht des
Ehegatten: In Deutschland wird der Ehegatte als Miterbe un-
mittelbar am Nachlass beteiligt. Seine gesetzliche Erbquote
ist abhängig von der Frage, ob, welche und wie viele Ver-
wandte des Verstorbenen neben ihm erben und in welchem
ehelichen Güterstand die Ehegatten gelebt haben. Auch in
den im Ausgangsbeispiel tangierten Ländern Österreich, Ita-
lien und der Schweiz ist die gesetzliche Erbquote des Ehe-
gatten abhängig von den übrigen erbberechtigten Verwand-
ten des Verstorbenen, die jeweiligen Erbquoten fallen aber
je nach Land unterschiedlich aus. Anders als in Deutschland
wirkt sich in diesen Ländern der Güterstand allerdings nicht
auf die Erbquote aus.5 Etwaige Ausgleichsansprüche auf-
grund der Beendigung des Güterstands im Todesfall sind
dort grundsätzlich vorab zu begleichen, so dass nur das da-
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2 Mitteilung der Kommission vom 3. 10. 2012 – Binnenmarktakte II,
COM(2012) 573 final, S. 4.

3 Vgl. auch Neckenich, Beihilfenrecht in der Kompetenzordnung (2025),
S. 8 ff.

4 Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich aufgrund des Ein-
gangsbeispiels überblickartig auf einzelne nationale Regelungen
Deutschlands, Italiens, Österreichs und der Schweiz. Ausführlicher aber
Wiedemann/Reinhart, Die internationale Unternehmerfamilie – Wesent-
liche Aspekte bei der Planung internationaler Mobilität (2021), S. 36 f.
und Süß, Erbrecht in Europa, 5. Auflage 2025.

5 Haunschmidt, in: Süß, Erbrecht in Europa (2025), Österreich Rn. 20 ff.;
Wiedemann/Novelli, in: Süß, Erbrecht in Europa (2025), Italien
Rn. 77 ff.; Wolf/Dorjee-Good, in: Süß, Erbrecht in Europa (2025),
Schweiz Rn. 158.
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nach verbleibende Vermögen den Nachlass des verstorbenen
Ehegatten bildet. In Italien und Österreich können dem über-
lebenden Ehegatten zudem neben seiner Erbquote „Sonder-
erbrechte“ zustehen, beispielsweise ein dingliches Nut-
zungsrecht an der Ehewohnung und dem dazugehörigen
Hausrat.6

Schließlich gibt es auch wesentliche Unterschiede bei der
Frage, ob und wie individuelle Testamente sowie erbvertrag-
liche Regelungen die gesetzliche Erbfolge beeinflussen
bzw. beeinflussen können. In Deutschland kann der Erblas-
ser grundsätzlich frei entscheiden, wer Erbe wird, wobei
aber Pflichtteilsrechte der nahen Angehörigen (Ehegatten,
Kinder, u.U. Eltern) als Baransprüche gegen den Nachlass
bestehen bleiben. Auch in Österreich begründen Pflichtteils-
rechte reine Baransprüche gegenüber dem Nachlass.7 In
Italien und der Schweiz existiert ein „Noterbrecht“, das
Berechtigten auch bei testamentarischer Enterbung ein ge-
setzliches Erbrecht sichert, wenn es im Wege einer Klage
eingefordert wird.8 In Italien wird das Noterbrecht je nach
Berechtigtem ergänzt um einzelne „Sondererbrechte“.

Zuletzt folgt auch die Nachlassabwicklung unterschiedli-
chen Regelungen: In Deutschland geht der Nachlass mit dem
Tod des Erblassers im Wege der Gesamtrechtsnachfolge au-
tomatisch auf die Erben (in Erbengemeinschaft) über. Glei-
ches gilt in der Schweiz.9 In Italien bildet der Nachlass zu-
nächst eine selbstständige Masse ohne Rechtsträger, wobei
die Annahme der Erbschaft auf den Erbfall zurückwirkt.10

Nach österreichischem Recht bildet der Nachlass eine eige-
ne „juristische Person“. Dieser Zustand endet erst mit der ge-
richtlichen Freigabe („Einantwortung“) des Nachlasses.11 In
allen vorstehenden Ländern kann der Erblasser testamenta-
risch einen Testamentsvollstrecker oder eine vergleichbare
Person einsetzen, der über das (fremde) Vermögen verfügen
kann; die Bedeutung des Testamentsvollstreckers ist aber
landesspezifisch sehr unterschiedlich.12

Ein jeder Familiengesellschafter muss daher zunächst für
sich klären, nach dem Sachrecht welches Staates er seine
private Unternehmensnachfolge erbrechtlich regeln muss.

bb) Europäische Erbrechtsverordnung

Zwar ist der Europäischen Union eine Vereinheitlichung des
materiellen Sachrechts verwehrt. Die Mitgliedstaaten haben
aber erkannt, dass für das reibungslose Funktionieren des
Binnenmarktes Maßnahmen erforderlich sind, die Kompe-
tenz- und Anwendungskonflikte von widerstreitendem ma-
teriellem Recht auflösen. Die Europäische Erbrechtsverord-
nung (EuErbVO) ist daher Teil eines Legislativprogramms
zur Vereinheitlichung des Kollisionsrechts der EU-Mitglied-
staaten. Mit dem Vertrag von Amsterdam wurde dabei erst-
mals eine Grundlage dafür geschaffen, die heute in Art. 81
Abs. 2 lit. c AEUV fortgilt. Nach zahlreichen Studien und
Beratungen wurde die EuErbVO schließlich am 4. 7. 2012
verabschiedet.13

Die Problematik der verschiedenen und divergierenden
Sachrechte wurde durch die EuErbVO teilweise entschärft.14

Die Verordnung schreibt fest, welches Recht materiell, z.B.
auch nach einem grenzüberschreitenden Umzug, zur An-
wendung gelangt (Erbstatut), bestimmt die internationale
gerichtliche Zuständigkeit und trifft Vorgaben zur Anerken-
nung und Vollstreckung von Entscheidungen und Urkunden
in Erbsachen.15

Zur Bestimmung des materiell anwendbaren Sachrechts
knüpft die Erbrechtsverordnung primär an den gewöhnli-

chen Aufenthalt des Erblassers zum Zeitpunkt seines Todes
an (Art. 21 Abs. 1 EuErbVO). Der Erblasser kann allerdings
in seiner Verfügung von Todes wegen – in gewissen Grenzen
– durch eine Rechtswahlklausel selbst das anwendbare
Sachrecht festlegen (Art. 22 EUErbVO). Dies gilt insbeson-
dere für das Recht seines Heimatstaates (Heimatrecht).

Beispiel: Würde der deutsche Unternehmer U in der Schweiz
versterben, hat er aber in seinem Testament eine entspre-
chende Rechtswahl zugunsten deutschen Rechts aufgenom-
men, wird die Wahl des materiellen deutschen Rechts von
Deutschland, Italien und Österreich aufgrund der EuErbVO
anerkannt. Auch die Schweiz würde dieser Rechtswahl auf-
grund der Zulässigkeit dieser Rechtswahl in ihrem nationa-
len Recht folgen.

Die EuErbVO ermöglicht es dem Erblasser hingegen nicht
ausdrücklich, neben der Anwendung des einschlägigen
Rechts auch einen (internationalen) Gerichtsstand zu be-
stimmen. Hat der Erblasser aber eine Rechtswahl getroffen,
so kann sich das zunächst zuständige Gericht auf Antrag für
unzuständig erklären und damit die Zuständigkeit an ein Ge-
richt abgeben, dessen Recht der Erblasser gewählt hat.

Die EuErbVO gilt dabei auch für Drittstaatensachverhalte,16

also beispielsweise auch, wenn ein grenzüberschreitender
Sachverhalt zwischen Deutschland und den USA vorliegt.
Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass ein an der Eu-
ErbVO nicht beteiligter Drittstaat an die Regelungen (korre-
spondierend) gebunden wäre. In diesen Fällen ist also stets
auch das Recht des Drittstaates zu prüfen. Zu beachten ist
schließlich, dass sich Dänemark und Irland bereits bei Ab-
schluss der Verträge vorbehalten haben, an entsprechende
Maßnahmen nicht gebunden zu sein. Sie haben die EuErb-
VO in der Folge auch nicht mitunterzeichnet.

cc) Exkurs: Haager Abkommen zur Anerkennung
der Formwirksamkeit von Testamenten

Davon losgelöst hat ein Familiengesellschafter sicherzustel-
len, dass ein von ihm im Ausland erstelltes Testament oder
ein im Ausland geschlossener Erbvertrag auch hinsichtlich
seiner Form im In- und Ausland als wirksam anerkannt wird
(vice versa). Unabhängig vom materiellen Erbrecht (Erbsta-
tut) ist daher die Frage zu beantworten, nach welchem Recht
sich die Zulässigkeit und materielle (Form-)Wirksamkeit ei-
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6 Wiedemann/Novelli, in: Süß, Erbrecht in Europa (2025), Italien
Rn. 77 ff.; in Österreich ist dies teilweise als gesetzliches Vorausver-
mächtnis ausgestaltet, vgl. Haunschmidt, in: Süß, Erbrecht in Europa
(2025), Österreich Rn. 22 und 27 ff.

7 Solomon, in: Schlitt/Müller-Engels, Handbuch Pflichtteilsrecht (2024),
§ 32 Rn. 26.

8 Wiedemann/Novelli, in: Süß, Erbrecht in Europa (2025), Italien
Rn. 132 ff.; Solomon, in: Schlitt/Müller-Engels, Handbuch Pflichtteils-
recht (2024), § 38 Rn. 24 ff.; ähnlich für Frankreich, vgl. Döbereiner, in:
Süß, Erbrecht in Europa (2025), Frankreich Rn. 119 ff.

9 Wolf/Dorjee-Good, in: Süß, Erbrecht in Europa (2025), Schweiz
Rn. 133.

10 Wiedemann/Novelli, in: Süß, Erbrecht in Europa, (2025), Italien
Rn. 226.

11 Süß, in: Kroiß/Horn, Bürgerliches Gesetzbuch, Erbrecht (2022), Öster-
reich Rn. 81 ff.

12 In Großbritannien geht der Nachlass zunächst auf einen vom Erblasser
benannten Executor oder einen vom Gericht bestellten Administrator
über, der fortan den Nachlass verteilt.

13 Ausführlich: J. Schmidt, in: BeckOGK EuErbVO (2024), Art. 1 Rn. 2.
14 VO (EU) Nr. 650/2012 des Rates vom 4. 7. 2012.
15 Ausführlich: Köhler, in: Gierl/Köhler/Kroiß/Wilsch, Internationales

Erbrecht (2024), § 1 Rn. 4 ff.
16 J. Schmidt, in: BeckOGK EuErbVO (2024), Art. 1 Rn. 10 ff.; eine Aus-

nahme hiervon gilt aus Sicht Deutschlands für Staaten, mit denen vor-
rangige Staatsverträge geschlossen wurden, u. a. also mit der Türkei,
dem Iran sowie Russland.

                               4 / 6



ner letztwilligen Verfügung richtet (Errichtungsstatut).
Denn auch hier unterscheiden sich die jeweiligen nationalen
Rechtssysteme.

Die EuErbVO ermöglicht es dem Erblasser in Art. 24ff. Eu-
ErbVO, durch Aufnahme einer Rechtswahlklausel in seine
letztwillige Verfügung (bei einem hinreichenden Bezug zu
dem entsprechenden Staat) weitestgehend frei zu bestim-
men, nach welchem nationalen Sachrecht sich die Zulässig-
keit einer bestimmten Art von letztwilliger Verfügung (z.B.
Testament, gemeinschaftliches Testament, Erbvertrag) und
dessen materielle Wirksamkeit (z.B. Testierfähigkeit) be-
stimmen soll.17

Eine entsprechende Rechtswahlklausel gibt es für die Frage,
nach welchen Bestimmungen sich die Formwirksamkeit ei-
ner letztwilligen Verfügung ergibt, nicht. Art. 27 EuErbVO
eröffnet allerdings zahlreiche Anknüpfungspunkte, die zur
Formwirksamkeit führen. Dazu gehört unter anderem das
Recht des Staates, dem der Erblasser zum Zeitpunkt der Er-
richtung der letztwilligen Verfügung oder zum Todeszeit-
punkt angehörte. Zu beachten ist dabei, dass die Bestim-
mungen des Art. 27 EuErbVO unter Umständen von dem
vorrangig anzuwendenden Haager Testamentsformüberein-
kommen18 verdrängt werden.19

Soweit Länder die EuErbVO nicht anwenden und auch dem
Haager Abkommen nicht beigetreten sind (beispielsweise
USA20), sind die Betroffenen stets angehalten, die besonde-
ren (Form-)Voraussetzungen zur Errichtung einer letztwilli-
gen Verfügung in diesem Drittstaat zu prüfen und vorsorg-
lich zusätzlich zu erfüllen. Bisweilen wird dem in der Praxis
durch separate (inhaltlich aber identische) Auslandstesta-
mente Rechnung getragen.

Fortsetzung des Beispiels: Hat der deutsche Unternehmer U
sein Testament unter Beachtung (nur) der Formvorschriften
des deutschen Rechts errichtet, erkennen dies auch Öster-
reich und die Schweiz aufgrund des Haager Testamentsfor-
mübereinkommens an. Italien hat das Haager Testaments-
formübereinkommen nicht ratifiziert, würde aber die Errich-
tung aufgrund des Art. 27 EuErbVO anerkennen.

b) Familienrecht

Im Familienrecht stellen sich ebenso vielfältige und struktu-
rell ähnliche Fragen. Bei Eheschließungen mit grenzüber-
schreitendem Bezug ist für den Gesellschafter eines Fami-
lienunternehmens etwa bedeutend, welches materielle Fami-
lienrecht im konkreten Fall anwendbar ist. Vor einem Umzug
eines oder beider Ehegatten ins Ausland sind die Auswirkun-
gen auf eine bereits getroffene oder geplante ehevertragliche
Vereinbarung zu prüfen. Aus unternehmerischer Sicht sind
dabei insbesondere die güterrechtlichen Bestimmungen von
großer Bedeutung, weil sie mittelbar die Finanzverfassung
des Familienunternehmens tangieren können.

aa) Beispielhafte Auszüge aus dem nationalen Sachrecht

Auch im Familienrecht bestehen materiell-rechtlich bedeu-
tende Abweichungen zwischen den Rechtsordnungen der
Nationalstaaten.

Dies gilt zunächst imBereichdesGüterrechts. InDeutschland
ist gesetzlicher Güterstand die Zugewinngemeinschaft, die
technisch keine Vermögen vergemeinschaftet, aber am Ende
des Güterstands einen schuldrechtlichen Ausgleich in Form
einer Zugewinnausgleichsforderung in Geld schafft. In Öster-
reich istgesetzlicherGüterstanddieGütertrennung,die imEr-

gebnis allerdings der Zugewinngemeinschaft in Deutschland
vergleichbar ist. Der Ausgleich im Rahmen einer Scheidung
für bestimmtes, während der Ehe erworbenes Vermögen wird
allerdings vollzogen, indem eine Aufteilung des „ehelichen
Gebrauchsvermögens“undder„ehelichen Ersparnisse“ unter
den Ehegatten erfolgt.21 In Italien gilt hingegen der gesetz-
liche Güterstand der Errungenschaftsgemeinschaft, bei dem
das während der Ehe erwirtschaftete Vermögen grundsätzlich
Gesamtgut beider Ehegatten wird.22 Der gesetzliche Güter-
stand in der Schweiz wird zwar ebenfalls als Errungenschafts-
gemeinschaft bezeichnet; dieser gleicht inhaltlich aber eher
der deutschen Zugewinngemeinschaft mit einem Ausgleich
des Zuerwerbs („Errungenschaft“) erst bei Beendigung des
Güterstands.23 Alle vorstehenden Länder sehen die Möglich-
keit vor, den Güterstand durch Ehevertrag zu ändern.24 In
Deutschland kann der gesetzliche Güterstand der Zugewinn-
gemeinschaft beispielsweise modifiziert oder es kann der Gü-
terstand der Gütertrennung (kein Zugewinnausgleich am En-
de der Ehe) oder es kann die Gütergemeinschaft ehevertrag-
lich vereinbartwerden.

Unterschiede gibt es auch im Bereich des nachehelichen Un-
terhaltsrechts sowie hinsichtlich der Möglichkeiten eines
Verzichts oder einer Beschränkung potentieller Unterhalt-
sansprüche.

bb) Europäisches Kollisionsrecht

Zu Fragen des Ehe- und Familienrechts gibt es einen ganzen
Katalog an europäischen Verordnungen, die im Wege der
verstärkten justiziellen Zusammenarbeit erlassen wurden
(Art. 81 Abs. 2 lit. c AEUV) und sich jeweils auf internatio-
nale gerichtliche Zuständigkeiten, die Anerkennung staatli-
cher Entscheidungen sowie die Bestimmung des anwendba-
ren Rechts beziehen:

– Die Rom III-Verordnung25 bestimmt das anwendbare
Recht bei Ehescheidungen und gilt zwischen den Mit-
gliedstaaten Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich,
Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, Österreich, Portugal,
Rumänien, Slowenien, Spanien und Ungarn. Art. 5 der
Rom-III-Verordnung begründet zunächst weitreichende
Möglichkeiten einer Rechtswahl. Bei Fehlen einer
Rechtswahl greift im Grundsatz das Recht des gewöhnli-
chen Aufenthalts beider Ehegatten im Zeitpunkt der An-
rufung des Gerichts.26

– Wesentliche Bedeutung für internationale Unternehmer-
familien hat daneben insbesondere die Europäische Gü-
terrechtsverordnung27 und die Europäische Partner-
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17 Loyal, in: BeckOK BGB, 72. Auflage 2024, Art. 24 EuErbVO Rn. 8.
18 Haager Übereinkommen über das auf die Form letztwilliger Verfügun-

gen anzuwendende Recht v. 5. 10. 1961, BGBl. 1965 II S. 1145.
19 Köhler, in: Gierl/Köhler/Kroiß/Wilsch, Internationales Erbrecht (2024),

§ 4 Rn. 65.
20 Vgl. Leithold, in: Burandt/Rojahn, Erbrecht, 4. Auflage 2022, USA

Rn. 21.
21 Süß, in: Münch, Familienrecht in der Notar- und Gestaltungspraxis

(2023), § 20 Rn. 235.
22 Wiedemann/Novelli, in: Süß, Erbrecht in Europa (2025), Italien Rn. 172.
23 Süß, in: Beck’sches NotarHdB (2024), § 28 Rn. 168.
24 In Großbritannien gibt es keinen festen „Güterstand“, den Ehepaare

durch Heirat automatisch übernehmen. Das Vermögen bleibt grundsätz-
lich im Eigentum des jeweiligen Ehepartners, und bei einer Scheidung
wird das Vermögen durch das Gericht aufgeteilt, wobei verschiedene
Faktoren berücksichtigt werden, z. B. der Beitrag beider Partner zur Ehe,
das Wohl der Kinder und die finanziellen Bedürfnisse der Parteien, vgl.
Süß, in: Beck’sches NotarHdB (2024), § 28 Rn. 168.

25 VO (EU) Nr. 1259/2010 des Rates vom 20. 12. 2010
26 Vgl. Rieck, in: Rieck/Lettmaier, Ausländisches Familienrecht (2024),

Rn. 15.
27 VO (EU) Nr. 1103/2016 des Rates vom 24. 6. 2016.
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schaftsverordnung28. Sie gelten in allen Mitgliedstaaten
außer Dänemark und Irland. Sie bestimmen das anwend-
bare materielle Recht grundsätzlich für den gesamten Be-
reich der Vermögensbeziehungen, die ihren Grund in der
Ehe oder einer eingetragenen Lebenspartnerschaft haben.
Ausgenommen sind der Unterhalt und weite Teile des Ver-
sorgungsausgleichs.29 Die Verordnungen ermöglichen
eine weitgehende Rechtswahl und Gerichtsstandswahl.

– Die Europäische Unterhaltsverordnung30 regelt die inter-
nationale Zuständigkeit und Vollstreckung von Unter-
haltsentscheidungen und bestimmt unter Bezugnahme auf
das Haager Protokoll das auf Unterhaltspflichten anzu-
wendende Recht. Sie sieht ebenfalls die Möglichkeit einer
Gerichtsstandsvereinbarung vor.

– Die Brüssel IIb-Verordnung31 regelt die gerichtliche Zu-
ständigkeit und Anerkennung von Entscheidungen im Be-
reich des internationalen Sorgerechtsverfahrens und be-
treffend den grenzüberschreitenden Kindesentzug und
gilt in allen Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Däne-
mark. Dabei richtet sich die Zuständigkeit der Gerichte
primär nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes, in
gewissen Grenzen ist aber auch hier eine Gerichtsstands-
vereinbarung möglich.

Beispiel: Um den Vorgaben im Gesellschaftsvertrag eines
Familienunternehmens bezüglich der Behandlung des Wer-
tes des Gesellschaftsanteils bei der Berechnung einer Zuge-
winnausgleichsforderung bei Scheidung Rechnung zu tra-
gen, kann der deutsche Unternehmer U, der in der Schweiz
lebt, mit seiner österreichischen Ehefrau einen Ehevertrag
schließen, in welchem die Anwendung deutschen Rechts
festgeschrieben und sodann der Zugewinnausgleichsan-
spruch modifiziert oder ausgeschlossen wird. Deutschland,
Italien und Österreich erkennen eine solche Regelung auf-
grund der EuGüVO an. Auch die Schweiz würde dieser
Rechtswahl aufgrund nationalen Rechts folgen.

3. Zwischenfazit

Die zahlreichen Verordnungen zeigen, dass im Bereich des
Internationalen Erb- und Familienrechts auf europäischer
Ebene vieles bereits geregelt ist, was die grenzüberschrei-

tende „Mobilität“ der Unternehmerfamilie deutlich erhöht.
Die Relevanz der einheitlichen Bestimmung des anwendba-
ren Rechts und der Zuständigkeit der Gerichte und die Prob-
lematik, die auftritt, wenn entsprechende Regelungen nicht
existieren, ließ sich jüngst in aller Öffentlichkeit praxisnah
am grenzüberschreitenden Streit zwischen Deutschland und
Dänemark über das Kindessorgerecht einer deutschen Un-
ternehmerfamilie verfolgen.32 Das aufgeführte dänische
Beispiel zeigt aber auch, dass weiterhin das Kollisionsrecht
eines jeden Staates geprüft werden muss, sofern dieser Staat
keiner multilateralen Vereinbarung beigetreten ist.

Insoweit bleibt auch hier der Auftrag, weitere Staaten von ei-
nem Beitritt zu den gemeinsamen kollisionrechtlichen Re-
gelungen zu überzeugen. Denn nur so können die Folgen
auch im rein privaten Bereich beherrscht und die Mobilität
auch für Unternehmerfamilien gewährleistet werden.

Prof. Dr. Rainer Kirchdörfer
ist Partner und Rechtsanwalt bei Hennerkes,
Kirchdörfer & Lorz, Honorarprofessor an der
Universität Witten/Herdecke und Vorstand
der Stiftung Familienunternehmen sowie der
Stiftung Familienunternehmen und Politik.

Dr. Lennart Neckenich
ist Rechtsanwalt bei Hennerkes, Kirchdörfer
& Lorz.
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Jan Eberhardt, Rechtsanwalt/Solicitor (England & Wales), Birmingham

Länderreport Großbritannien
I. Rechtspolitischer Hintergrund

Mit den Wahlen im Juli 2024 gab es in Großbritannien einen
Regierungswechsel von den Konservativen zu Labour. Die
neue Regierung hat seit diesem Zeitpunkt verschiedene In-
vestitionsprojekte initiiert.

Im Inland beinhaltet dies einen Versuch, durch einen Ener-
giemix von Kernkraft und erneuerbaren Energien die
Energiekosten zu senken und unabhängiger zu werden. All-

gemein soll der Staat aktiver das Wirtschaftswachstum an-
kurbeln. Es werden Erleichterungen bei den Baugenehmi-
gungsverfahren umgesetzt, um den Wohnungs- und Haus-
bau zu stimulieren und durch ein erhöhtes Angebot die Im-
mobilienpreise zu entlasten. Der Versuch, Subventionen für
private Haushalte zu beenden oder zu verringern, bleibt al-
lerdings schwierig, da der Widerstand aufgrund der weiter-
hin hohen Lebenshaltungskosten groß ist, insbesondere auch
in den Kreisen der Regierungspartei selbst. Schließlich wur-

28 VO (EU) Nr. 1104/2016 des Rates vom 24. 6. 2016.
29 Andrae, in: Andrae, Internationales Familienrecht (2024), § 4 Rn. 1.
30 VO (EG) Nr. 4/2008 des Rates vom 18. 12. 2008.
31 VO (EU) Nr. 2019/1111 des Rates vom 25. 6. 2019.
32 Dänemark hat sich der Brüssel II b-Verordnung nicht unterworfen und

war in der Folge nicht an die Entscheidung des OLG Hamburg aus dem
Jahre 2021 gebunden; vgl. auch Legal Tribune Online, 8. 1.
2024, https://www.lto.de/persistent/a_id/53578 (abgerufen am: 14. 1.
2025).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               6 / 6

http://www.tcpdf.org

	RIW 07
	Kirchdoerfer


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 450
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


